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Über Gesetze, welche die Weitergabe von Informationen aus forensischen Thera
pien an Aufsichtsbehörden regeln sollen, wird kontrovers diskutiert. Dem Argu
ment, ein Arzt sei auch im Vollzug nur dem Patienten verpflichtet und die Offen
barung von Geheimnissen sei ein therapieschädlicher Vertrauensbruch, wird hier 
widersprochen. Im Zwangskontext durchgeführte Therapien müssen der Überprü
fung durch Rechtsinstanzen zugänglich sein.

In der SÄZ wird seit  einigen Monaten eine Debatte ge
führt um Sinn (bzw. Unsinn) und Zweck forensischer 
Therapien und deren Rahmenbedingungen. Darin 
wird immer wieder ein Aspekt gestreift, der auch 
nichtforensisch tätige Psych iater zu pointierten Posi
tionen bewegt – die Frage des Umgangs mit der ärzt
lichen Schweigepflicht in der behandlungsorientierten 
forensischen Psych iatrie. Dass es möglicherweise gute 
Gründe dafür gibt, das in anderen medizinischthera
peutischen Zusammenhängen sinnvoll eingesetzte 
Prinzip der Verschwiegenheit des Arztes aufzugeben, 
scheint den  Berufsstand nicht kalt zu lassen. Als Bei

spiel dafür sei an das Editorial der Schweizerischen 
Ärzte zeitung vom 3. September 2014 erinnert. Die Präsi
dentin des Walliser Ärzteverbandes forderte darin, 
dass unter dem Eindruck der Morde an Adeline und 
Marie in den Kantonen Waadt und Genf unter politi
schem Druck keine «emotionsbasierten» Gesetzesän
derungen umgesetzt werden sollten [1]. Insbesondere 
wurde eine als sinnvoll erachtet Meldepflicht kritisiert 
für Ärzte, die in die Behandlung von als gefährlich ein
gestuften Straftätern involviert sind. Dass eine Ge
sundheitsfachperson «die zuständigen Verwaltungs 
und Justizbehörden über alle wichtigen Tatsachen zu 
informieren hat, welche  einen Einfluss auf die laufen
den Massnahmen […] oder im Allgemeinen auf die Be
urteilung der Gefährlichkeit der betroffenen Personen 
haben können», wurde als unverhältnismässig und 
kontraproduktiv erachtet. Und später formulierte der 
Kollege Mario Gmür [2] ( allerdings nicht unwiderspro
chen [3]) die Forderung nach uneingeschränkter Ge
währleistung des Arztgeheimnisses zugunsten von 
Massnahmepatienten. Diese Haltung ist nicht neu, 
schon seit langer Zeit [4] wird argumentiert, dass ein 
Arzt auch im Massnahmenvollzug nur dem Patienten 
verpflichtet sei und eine Offenbarung von Geheimnis
sen ohne Einverständnis des Patienten einen schweren 
Vertrauensbruch darstelle, eine Generalvollmacht ge
nüge nicht, erforderlich für eine Informationsweiter
gabe betreffend die Therapie sei eine neue und aus
drückliche Einwilligung des Patienten. 
Auch für eine Gegenposition finden sich gute Argu
mente: Die Behandlung psychisch kranker Rechtsbre
cher findet nicht innerhalb eines privatrechtlich gere
gelten Vertragsverhältnisses statt, sondern in einem 
öffentlichen Kontext. Patient, Therapeut, Justiz, politi
sche Entscheidungsträger und Öffentlichkeit bilden 
das System der Behandlung, was etwas gänzlich ande
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res ist als die vertraute ArztPatientenDyade. Bei der 
Behandlung von Massnahmenpatienten ist sowohl der 
Patient als auch die Vollzugsbehörde Auftraggeber, so
mit steht der Arzt bei beiden in der Verantwortung.  
Wenn man denn in diesem Zusammenhang «emo
tionsbasierte» (s.o.) Gesetzesänderungen kritisiert, so 
sollte man sich jedoch auch nicht unrealistischen Vor
stellungen über die Behandlung von gefährlichen 
Straftätern hingeben. Diese wirken auf den forensisch 
erfahrenen Behandler wie romantisierende Ansichten 
zum tatsächlichen Verhältnis zwischen Straftäter und 
forensisch tätigem Therapeuten. Offenbar besteht die 
Vorstellung, dass bei einer hochproblematischen 
Gruppe von Patienten (die nämlich schon einmal eine 
gerichtlich festgestellte erhebliche Gefährlichkeit ent
wickelt hatten) allein die Wahrung des Arztgeheimnis
ses den Aufbau einer wirksamen therapeutischen 
Beziehung ermöglicht und dass dies allein die 
Grundlage schaffe für eine Bearbeitung deliktrele
vanter Probleme. Die Realität der Arbeit in der be
handlungsorientierten forensischen Psychiatrie sieht 
allerdings völlig anders aus. Wer Erfahrung hat mit der 
Behandlung dieser oben beschriebenen gefährlichen 
Menschen, der erlebt sehr selten, dass von Straftätern 
Dinge verschwiegen werden, allein weil der Behandler 
zu einer Offenbarung gegenüber den Justizbehörden 
verpflichtet wäre. Bei Straftätern, bei denen ein Man
gel an Offenheit besteht (sei es nun als Ausdruck gra
vierender Persönlichkeitspathologie oder als Sym
ptom einer psychotischen Erkrankung), ist diese 
Problematik meist seit langem bekannt und wird nicht 
erst im Zeitpunkt der Therapieaufnahme manifest. Sie 
ist häufig Ausdruck einer zugrundeliegenden dissozia
len Problematik und tritt nicht erst durch institutio
nelle Rahmenbedingungen zu Tage. Es ist gerade eine 
besondere Kunst, im Rahmen forensischer Therapien 
mit dem Zugewiesenen darüber zu reflektieren, dass 
die involvierten Ärzte neben der primären Aufgabe als 
Therapeut auch noch als Administrator tätig werden 
und eben auch als Berichterstatter fungieren könnten, 
und dies auch offensiv zu vertreten [5]. Entscheidend 
ist allerdings, dass der Umgang mit der Schweige
pflicht auch dem Patienten transparent dargelegt wird. 
Er muss bereits zu Beginn der Therapie wissen, worauf 
er sich einlässt, und welche Informationen aus der 
Therapie wem weitergeleitet werden. Diese Trans
parenz ist nicht nur therapeutisch hilfreich, sondern 
durchaus auch vertrauensfördernd. Ein solches Vorge
hen bedeutet keineswegs zwangsläufig eine Verhinde
rung von relevanten risikosenkenden Veränderungs
prozessen.
Viel wichtiger jedoch: Welchen Sinn hat denn ein 
 Pochen auf die Wahrung eines wie auch immer gearte

ten «Geheimnisses» eines Straftäters? Er selber hat sich 
doch zuvor schon durch die Begehung einer Straftat 
vollständig «offenbart». In einer Gerichtsverhandlung 
wird dann das zu beurteilende Geschehen erneut scho
nungslos betrachtet. Im Rahmen eines kompetent 
durchgeführten Strafverfahrens ist die Ausleuchtung 
der Tat und des inneren Erlebens eines Straftäters un
ter anderem durch eine forensischpsychiatrische Be
gutachtung und Gefährlichkeitseinschätzung unver
zichtbar. Das muss in einem Täterstrafrecht auch so 
sein, um einem Angeklagten in einem Strafprozess 
«gerecht» zu werden. Nur bei genauer Kenntnis des Be
dingungsgefüges der Straffälligkeit eines Menschen 
kann die gerichtliche Beurteilung eine «verhältnismäs
sige» Reaktion des Staates (u.a. die Anordnung einer 
sog. Behandlungsmassnahme) zur Folge haben.

Folgt man den Anhängern einer absoluten Verschwie
genheitspflicht im Straf und Massnahmenvollzug, so 
soll ab dem Beginn einer deliktpräventiven Therapie in 
einer Vollzugseinrichtung keine offene Kommunika
tion mehr zwischen den von Gesetzes wegen Beteilig
ten über Veränderungen im Bedingungsgefüge der De
linquenz stattfinden, weil diese Kommunikation nun 
nicht mehr konstruktiv, sondern sogar schädlich sei. 
Kaum ist ein Straftäter rechtskräftig verurteilt, soll 
demnach der Mantel des Schweigens über den Prozess 
der Beeinflussung des von ihm ausgehenden Risikos 
gebreitet werden. Wie soll unter solchen Voraussetzun
gen dann die berechtigte Frage der Vollzugsbehörden, 
ob die Faktoren der Gefährlichkeit eines Straftäters 
ausreichend beeinflusst wurden, beantwortet werden? 
Soll man als forensischer Therapeut gegenüber den Be
hörden (dem eigentlichen Auftraggeber) lediglich ein 
pauschales Urteil formulieren wie «Er ist soweit» oder 
aber «Er braucht noch Zeit»? Wie soll die Institution, 
die den Behandlungsprozess auch überwachen soll, 
überprüfen, dass eine Einschätzung des Behandlungs
verlaufs aus der Behandlungsinstitution nicht ledig
lich intuitiv getroffen wurde, sondern auf einer nach
vollziehbaren Veränderung der straftatfördernden 
Problembereiche beruht?
Grundsätzlich muss im Straf und Massnahmenvollzug 
unterschieden werden zwischen der im Rahmen einer 
therapeutischen Massnahme gerichtlich angeordneten 
deliktpräventiven Therapie einerseits und  einer Thera
pie, der sich eine Person im Strafvollzug freiwillig un
terzieht. Bei der Massnahmentherapie ist die Pflicht zur 
regelmässigen Berichterstattung unverzichtbarer Be
standteil der Therapie, denn die Ausgestaltung des Voll

Der Umgang mit der Schweigepflicht muss dem 
Patienten transparent dargelegt werden.
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zugs hängt unter anderem vom Therapieverlauf ab. 
Dem gegenüber werden freiwillige vollzugsbegleitende 
Therapien nicht angeordnet, sondern auf Initiative des 
gefangenen Patienten aufgenommen. Auch in diesen 
Fällen besteht aber gemäss bundesgerichtlicher Recht
sprechung in einem bestimmten Rahmen eine Infor
mationspflicht, auf die im Behandlungsvertrag einge
gangen werden muss [6].

Immer wieder wird forensischen Psychiatern (teilweise 
zu Recht) vorgeworfen, als «Halbgötter in Weiss» zu 
agieren, weil sie nicht ausreichend transparent mach
ten, wie sie zu einer Einschätzung gelangen. Durch For
derung eines letztlich eine gefährliche Intransparenz 
fördernden Vorgehens wird dieser Eindruck wieder ver
stärkt, obwohl sich in den letzten  Jahren eine positive 
Entwicklung abzeichnete. Die  forensische Psychiatrie 
hat sich nach dem grossen Vertrauensverlust, der u.a. 
bedingt war durch spektakuläre Straftaten, begangen 
durch massnahmeerfahrene Rückfalltäter, in den letz
ten Jahren um Qualitätssteigerung und Qualitätssiche
rung von Begutachtung und Therapie bei Straftätern 
bemüht [7]. Ein wesentlicher Meilenstein war dabei die 
Umsetzung der Erkenntnis der empirischen Rückfall
forschung, dass gerade der transparente strukturierte 
Austausch zwischen den an der Massnahmebehand
lung beteiligten Institutionen ein wesentliches Merk
mal effizienter rückfallpräven tiver Therapien darstellt. 
Gerade weil man in der fo rensischen Psychiatrie ge
fährlichen Menschen behandelt, verbietet es sich, hin
ter verschlossenen Türen zu arbeiten.
Um es noch einmal klarzustellen – es geht bei den vor
geschlagenen Gesetzesänderungen nicht um die Ver
pflichtung jedes behandelnden Arztes, sich Gedanken 
darüber zu machen, inwieweit irgendwelche medizini
sche Einschätzungen oder Feststellungen Gefährlich
keitspotential beinhalten oder nicht. Ärztinnen und 
Ärzte sollen Informationen weiterleiten über Patien
ten, die sich im Straf oder Massnahmenvollzug befin
den. Die an den Behandlungen von Straftätern betei
ligten Ärzte sollen von einer Bürde entlastet werden. 
Sie sollen beim Bericht an die Behörden befreit werden 
von der Überlegung, ob sie bei einem Austausch von 
Informationen, die risikorelevant sein können, einen 
Geheimnisbruch begehen oder nicht. Ein nicht kleiner 
Teil der in der forensischen Psychiatrie tätigen Ärzte 
erlebt solche Regelungen als sinnvoll. Geklärt wird da
durch eine in einigen Kantonen bestehende uneindeu
tige Situation. Dies stellt eine Erleichterung einer ver

antwortungsvollen Tätigkeit dar. Nur wenn offensiv 
und transparent mit den anderen beteiligten Institu
tionen (keineswegs der Öffentlichkeit!) über den Ver
lauf einer Kriminaltherapie kommuniziert werden 
darf, kann auch Verantwortung (bspw. bei bedeuten
den Lockerungs schritten oder Entlassungsentschei
dungen) adäquat geteilt werden. Dies stellt einen ent
scheidenden Punkt bei der Wahrung der öffentlichen 
Sicher heit dar; auch dies ist ein Auftrag, den die foren
sische Psychiatrie zu erfüllen hat. 
Wenn argumentiert wird, dass die «Aushöhlung» des 
Berufsgeheimnisses einen Menschen in seinen Grund
rechten verletze, so wird verkannt, dass ein Rückzug 
auf die ärztliche Schweigepflicht im Rahmen von 
Massnahmetherapien ebenfalls ein Grundrecht der 
Eingewiesenen tangieren kann. Nur wenn gegenüber 
Aufsichtsbehörden ohne Tabus erklärt werden darf, 
wa  rum etwas mit einem forensischen Patienten ge
macht werden sollte und wie ich beabsichtige, mög
liche Veränderung eines Risikos für Straftaten sichtbar 
zu machen, kann ich in eine konstruktive Auseinan
dersetzung darüber eintreten, ob ein solches Vorgehen 
gerechtfertigt ist oder nicht (Stichwort: Verhältnis mäs
sigkeit) [8]. Im Zwangskontext durchgeführte Thera
pien müssen einer Überprüfung durch Rechtsin stan
zen zugänglich sein [9]. Das kann nur geschehen, wenn 
die Behandler zu jeder Zeit darlegen dürfen, was im 
prinzipiell geschützten Raum der Therapie geschehen 
ist oder geschehen soll. Die kritisierten Änderungsvor
schläge zu den Regelungen der Schweigepflicht stehen 
somit keineswegs im Widerspruch zu den Bedürfnis
sen von Straftätern und ihren Behandlern. Schon gar 
nicht, wenn mit Ihnen die Wahrung eines wesent
lichen Prinzips der Rechtsstaatlichkeit verknüpft ist.
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Man sollte sich nicht unrealistischen Vorstel-
lungen über die Behandlung von gefährlichen 
Straftätern hingeben.
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